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Parlamentarische Initiative
Egerszegi-Obrist Christine.
Nachbesserung der Pflegefinanzierung

Initiative parlementaire
Egerszegi-Obrist Christine.
Amender le régime
de financement des soins

Differenzen – Divergences

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 21.09.16 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 08.12.16 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 01.03.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 07.06.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 13.06.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 11.09.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 14.09.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 14.09.17 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.17 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 29.09.17 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

Bundesgesetz über die Krankenversicherung
Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Art. 25a Abs. 5
Antrag der Kommission
Festhalten, aber:
... begründet keine neue Zuständigkeit. Kann der versicherten Person zum Zeitpunkt des Heimeintritts kein
Pflegeheimplatz in ihrem Wohnkanton zur Verfügung gestellt werden, übernimmt der Wohnkanton die Restfi-
nanzierung nach den Regeln des Standortkantons des Leistungserbringers. Diese Restfinanzierung und das
Recht der versicherten Person zum Aufenthalt im betreffenden Pflegeheim sind für eine unbeschränkte Dauer
gewährleistet.

Art. 25a al. 5
Proposition de la commission
Maintenir, mais:
... ne fonde aucune nouvelle compétence. Si, au moment de l'admission, aucune place ne peut être mise à
disposition de la personne assurée dans un établissement médico-social de son canton de domicile, le canton
de domicile prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe le fournisseur
de prestations. Ce financement résiduel et le droit de la personne assurée à séjourner dans l'établissement
médico-social en question sont garantis pour une durée indéterminée.

Bruderer Wyss Pascale (S, AG), für die Kommission: Es besteht nach wie vor eine Differenz in diesem Punkt.
Wir kommen also in eine nächste Runde der Differenzbereinigung. Die gute Nachricht ist: Die Räte bewe-
gen sich offensichtlich aufeinander zu. Die schlechte Nachricht ist: Wir sind doch noch nicht an dem Punkt
angelangt, wo auf beiden Seiten Zufriedenheit herrscht.
Der Beschluss des Nationalrates hat uns nicht überzeugt. Der Nationalrat hatte beschlossen – Sie sehen das
auf der Fahne –, dass für die Festsetzung der Restkosten die Regelungen des Standortkantons des Leistungs-
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erbringers gelten, sofern die Kantone keine anderslautenden Vereinbarungen abgeschlossen haben. Aus un-
serer Sicht ist das eine ungenügende Regelung, die nicht entsprechende Rechtssicherheit bieten würde. Die
föderalistischen Bedenken, die uns seitens der Kantone schon in der letzten Differenzbereinigungsrunde zu-
getragen wurden und die aus unserer Sicht verständlich sind, können damit auch nicht beseitigt werden.
Unsere Version wurde im Nationalrat nicht aufgenommen; sie wurde damals weder von der Mehrheit noch
von der Minderheit ins Plenum getragen und war in dem Sinne auch nicht Diskussionsbasis im Plenum. Der
Hauptvorwurf, der im Nationalrat gekommen ist, ist einerseits das Risiko möglicher Verzögerungstaktiken,
andererseits und damit verbunden das Risiko für Heimwechsel, die sich aufdrängen, falls sich die Situation
betreffend Verfügbarkeit von Heimplätzen dann eben über die Zeit doch noch ändern wird. Da sahen wir uns
in der Kommission in der Pflicht, einen Lösungsvorschlag zu finden, welcher eben sicherstellt, dass solche
Heimwechsel nicht vorzunehmen sind, wenn sich die Situation der Verfügbarkeit von Heimplätzen verändert.
Deshalb schlagen wir die Präzisierung vor, wie Sie sie auch auf der Fahne finden: "Kann der versicherten Per-
son zum Zeitpunkt des Heimeintritts kein Pflegeheimplatz in ihrem Wohnkanton zur Verfügung gestellt werden,
übernimmt der Wohnkanton die Restfinanzierung nach den Regeln des Standortkantons des Leistungserbrin-
gers." Das ist – leicht modifiziert – die Regelung, wie wir sie bisher hatten. Jetzt folgt aber die Präzisierung:
"Diese Restfinanzierung und das Recht der versicherten Person zum Aufenthalt im betreffenden Pflegeheim
sind für eine unbeschränkte Dauer gewährleistet."
Wir sind der Ansicht, dass eine gewichtige Unsicherheit, die im Nationalrat zu Unzufriedenheit geführt hat,
beseitigt ist, indem wir hier eben diese Präzisierung im Gesetz fest verankern und nicht nur zuhanden der
Materialien festhalten, wie wir es zunächst auch diskutiert hatten. Wir sind also der Meinung, dass wir mit
dieser Version einerseits eine Lösung vorschlagen können, die akzeptabel ist für die Kantone, die hier in
diesem Bereich doch von einer föderalen Aufgabenteilung betroffen sind, die wir nicht in den Grundfesten
verändern wollen, und dass andererseits gleichzeitig eben auch die Befürchtungen des Nationalrates in diesem
Punkt – Unsicherheit wegen möglicher Heimwechsel – ausgeräumt werden können.
Für uns ist das ein möglicher Weg, um auf den Nationalrat zuzugehen. Wir hoffen, damit jetzt doch zu einer
Bereinigung dieses Geschäftes zu kommen. Ich erinnere Sie daran, dass die Hauptmotivation dieser parlamen-
tarischen Initiative, die wir jetzt umsetzen, darin liegt, mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Die heutige Situation
ist unbefriedigend, wir wollen hier eine Verbesserung erlangen, und das ist unser Vorschlag. Wir hoffen, dass
dieser Vorschlag Sie hier in unserem Rat überzeugt und dann auch ein Beitrag ist zur Lösungsfindung im
Dialog mit dem Nationalrat.

Berset Alain, conseiller fédéral: Après les indications précises et complètes données par Madame Bruderer
Wyss au nom de la commission, je n'aurai pas besoin d'être très long.
Je souhaite simplement vous dire que nous nous trouvons dans une phase où, effectivement, les deux conseils
cherchent une solution ensemble, et je crois que votre commission a fait un pas important dans ce sens en
tenant compte des craintes légitimes formulées par la commission du Conseil national.
Ainsi, votre commission a proposé de compléter le projet avec une précision ancrant dans la loi le prin-
cipe selon lequel le financement résiduel, de même que le droit de la personne assurée à séjourner dans
l'établissement médicosocial, sont garantis pour une durée indéterminée.
Le Conseil fédéral peut soutenir l'évolution rendue possible par cette précision; cela s'inscrit dans le sens de
la recherche d'une solution entre les deux conseils. Il semble que nous puissions ainsi nous rapprocher d'une
issue heureuse dans ce dossier.

Angenommen – Adopté

AB 2017 S 479 / BO 2017 E 479
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